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Lieferengpässe und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien als 

Folge des Ukraine-Kriegs 

Runderlass des BMWSB vom 25.03.2022, BWl?-70437/9#4, 

Mit dem beigefügten Runderlass des BMWSB vom 25.03.2022 wurde eine 

Regelung zum Umgang mit den von Lieferengpässe und Preissteigerungen 

betroffenen Baumaterialien in Folge des Ukraine-Kriegs getroffen. 

Ich bitte, diese Regeln gleichermaßen ab sofort für die Baumaßnahmen des 

Landes anzuwenden und verweise insbesondere auf die erforderliche 

Nachweisführung und Prüfung dieser Mehrkosten. 

Folgende Hinweise und Maßgaben bitte ich in diesem Zusammenhang zu 

beachten: 

1. Anwendungsbereich

Der Erlass des Bundes ist auf die spezifischen Produktgruppen 

Stahl und Stahllegierungen 

Aluminium 

Kupfer 

Erdölprodukte (Bitumen, Kunststoffrohre, Folien und Dichtbahnen, 

Asphaltmischgut) 

Epoxidharze 

Zementprodukte 

Holz 
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Landesbetrieb BLSA bei Sachverhalten, in denen der Nachteil des Landes nicht mehr als 70.000 

Euro beträgt, zur eigenständigen Entscheidung befugt. In jedem Fall ist der BfH und das 

Justiziariats des Landesbetriebs BLSA zu beteiligen. Darüberhinausgehende Nachteilsbeträge 

sind dem MF, Referat 35 mit Sachverhaltsdarstellung und Vorschlag zum weiteren Vorgehen zur 

Zustimmung vorzulegen. 

III. Sonstiges

Dieser Erlass ist bis zum 30.06.2022 befristet. Über eine mögliche Verlängerung wird unter 

Bewertung der Situation bis dahin entschieden. 

Ich bitte zu beachten, dass die Vorschriften über die Verfahrensweise bei Nachträgen einer 

genehmigten HU-Bau gemäß Abschnitt E Ziff. 4.3 RLBau LSA von diesem Erlass unberührt 

bleiben. 

Die abweichenden Beteiligungspflichten gelten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Weitere sich aus der LHO und W-LHO ergebende Beteiligungspflichten (bspw. zu §§ 37, 38, 54 

LHO) bleiben unberührt. 

Im Auftrag 
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Fax +49 30 18 681-516882 
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www.bmwsb.bund.de 

Aufgrund der Kriegsereignisse in der Ukraine und der in der Folge verhängten weltweiten Sank­

tionen gegen Russland sind die Preise vieler Baustoffe zum Teil extrem gestiegen. Rund 30 Pro­

zent des Baustahls kommen aus Russland, der Ukraine und Weißrussland. Hinzu kommt der 

hohe Anteil von Roheisen (40 Prozent aus diesen Ländern) und diverser weiterer Rohstoffe, die 

für die Stahllegierung notwendig sind (Nickel 25 Prozent und Titan 75 Prozent). Auch rund 

30 Prozent der hiesigen Bitumenversorgung erfolgt in Abhängigkeit von Russland, mit entspre­

chenden Auswirkungen auf den deutschen Straßenbau. Auch die Kosten für Energie und Kraft­

stoffe sind erheblich gestiegen. 

Um den Auswirkungen für kommende und laufende Bundesbaumaßnahmen entgegenzuwirken, 

wird für die Produktgruppen 

- Stahl und Stahllegierungen

- Aluminium

- Kupfer

- Erdölprodukte (Bitumen, Kunststoffrohre, Folien und Dichtbahnen, Asphaltmischgut)

- Epoxidharze

- Zementprodukte

- Holz

- Gusseiserne Rohre

folgende Sonderregelung getroffen: 

Zustell- und Lieferanschrift: Krausenstraße 17-18, 10117 Berlin 

Verkehr sanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte 
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Der Preis darf in diesem Fall nicht um mehr als 50 Prozent des Wertes des ursprünglichen Auf­

trags erhöht werden. Eine solche Vertragsänderung wäre im Amtsblatt der Europäischen Union 

bekannt zu machen. 

Schließlich ist - ebenfalls hilfsweise - die Änderung eines öffentlichen Auftrags zulässig, wenn 

sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und der Wert der Änderung (Summe aller 

Auftragsänderungen) den europäischen Schwellenwert nicht übersteigt und nicht mehr als 

15 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. In diesem Fall bedarf es auch keiner Be­

kanntmachung der Änderung. 

Ich bitte um Bericht, sollte eine etwaige Preisanpassung vergaberechtlich angegriffen werden. 

V. Inkrafttreten

Die Regelungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft und sind befristet bis 30. Juni 2022. 

Im Auftrag 

gez. 

i.V. Lothar Fehn Krestas




